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272 —
und Sammlungen der Stadt stehen den Kadetten während
den Festtagen offen.

Kommandant des Westkorps ist Oberstlieutenant Kurz
in Aarau, Kommandant des Ostkorps Oberstlieutenant
Geilinger in Winterthur. Als Uebungsleiter fungirt
Oberstbrigadier Fahrländer in Aarau.

Luzern. (Neue Zeughäuser.) Der Bundesrath hat den
Bau von drei Zeughäusern von je 54 m Länge und
21 m Breite in der Gemeinde Kriens beschlossen.
Dieselben werden neben dem bereits bestehenden Arsenal
hinter der Allmend erstellt.

Uri. (Schuhanschaffungen.) Die Regierung beschloss:
1. Schuhanschaffungen, welche die kantonale
Militärverwaltung für Milizen zu machen bat, sind der Staatskasse

dnrch die betreffenden Gemeindearmenpflegen zu
ersetzen, welchen das Rückgriffsrecht am renitenten oder

zur Zahlung unvermögenden Wehrmann gewahrt bleibt.
2. Die Staatskasse hat die betreffenden Armenpflegen
nach erfolgter Bezahlung beförderlich in Kenntniss zu
setzen nnd sie znr Rückvergütung einzuladen. Bleibt
diese Einladung erfolglos, so sind die schuldigen
Beträge alljährlich vom Staatsbeitrage an das Armenwesen
der Gemeinden in Abzug zn bringen.

Uri. (Sonntagsarbelt.) Die Bauunternehmung der

Gotthardbefestignngsarbeiten in Ursern erhielt auf
bezügliches Ansuchen die Bewilligung für Sonntagsarbeiten
bis Ende künftigen Oktobers, mit Ausnahme am Feste
Maria Himmelfahrt (15. August) und eidgenössischen

Bettag (15. September), sowie mit Ausnahme von
Arbeiten an den Blockhäusern. („Bund.")

Solothurn. (Lebensmittelpolizei bei den Divisionsilbungen.)
Der Kriegskommissär der V. Armeedivision ersuchte
den Regierungsrath im Auftrage des Divisionskommandanten,

es möchte anlässlich des Truppenzusammenzngs
sowohl auf den Vorknrsplätzen als in den Marschkan-
tonnementen eine möglichst genaue und strenge
Lebensmittelpolizei gehandhabt werden. In Erledigung des

Gesuches hat die Regierung Herrn Professor Walther,
Kantonschemiker in Solothurn, beauftragt, die nöthigen
daherigen Untersuchungen sowohl auf den Vorkursplätzen
in Solothurn, Grenchen, Oensingen und Ölten, als in den

Marschkantonnementen, sobald letztere zur Kenntniss
der Sanitätsbehörden gelangt sind, vorzunehmen.

Ausland.
Deutschland. (Die Uebungen der Artillerie

mit dem rauchlosen Pulver), die von der

Gardefeldbrigade auf dem Schiessplatz zu Hammerstein

in Ostpreussen während eines Monats vorgenommen
wurden, sollen ein sehr befriedigendes Resultat geliefert
haben. Wir erfahren darüber: Das 1. Regiment war
mit 11, das 2. mit 8 Batterien in das Lager gerückt.
Beide Regimenter waren mit neuen
Bronzegeschützen versehen, da das neue Pulver bei

Gussstahl mit der Zeit die Gefahr des Springe
n s bringt. Beim Schiessen war die Rauchbildung

gering, der Rückstand so unbedeutend, dass das Rohr
dnrch Auswischen mit einem ölgetränkten Lappen
vollständig gereinigt werden konnte. Die V/t kg schweren

Geschosse ergaben durchschnittlich unregelmässige,

scharfkantige Sprengstücke bis zu 15 gr Gewicht.
Besondere Beachtung sowohl von Seite der Artillerie-

als der Gewehrkommission dürfte die Bemerkung
betreffend der Gefahr des Gussstahles bei Anwendung des

neuen Treibmittels verdienen. Rechtzeitige Versuche

sind besser, als durch Schaden klug werden.

Oesterreich. (Der Gebrauch von Detailkarten

bei den Manövern) ist durch eine

Verordnung des Kriegsministers untersagt worden. —
Es ist dies sehr zweckmässig. Im Felde kann der Offizier

keine solche Karten mit sich führen. Er wird
zufrieden sein, eine Generalkarte oder im besten Falle
eine Spezialkarte des betreffenden Landestheiles zur
Verfügung zu haben. Aus diesem Grunde soll er sich bei
Friedensübungen auch mit solchen behelfen.

Frankreich. (Vermehrung der Feldartillerie.)
Der Senat und die Kammer haben beschlossen, dass in
jeder Artillerie-Brigade das zweite Regiment um eine
fahrende Batterie vermehrt werde. Diese erhält die
Nummer 9. Die reitenden Batterien des Artillerie-
Regiments nehmen die Nummern 10, 11 und 12 an.
— Aus einem solchen Artillerie-Regiment von 12 Batterien
könnte man ein halbes Dutzend Artillerie-Regimenter
machen, -wie sie bei uns bestehen. Hoffen wir, dass die
bevorstehende Revision der Militärorganisation Abhülfe
in Bezug auf Eintheilung und Benennungen der Ar-
tillerie-Truppenabtheilungen bringt.

Frankreich. (Die Errichtung eines
Eisenbahn-S ap enrregim e n ts) ist beschlossen.
Dasselbe wird die Nummer als 5. Genie-Regiment erbalten
und aus drei Bataillonen zu vier Kompagnien und einer
Kompagnie Sapeur - Fahrsoldaten (sapeurs - conducteurs)
bestehen. Warum man von Sapeur spricht, ist schwer
begreiflich. Mit den Sapearbeiten wird das Eisenbahn-
Regiment schwerlich zu thun bekommen. Oft scheint
man militärische Bezeichnungen nur aus Gewohnheit
beizubehalten, ohne zn denken, was sie eigentlich
bedeuten.-

Indien. (Vier Üebungslager) sollen in der
nächsten kühlem Jahreszeit, und zwar in Luknow,
Meernt, Labore und Rawul-Pindee errichtet werden.
Kleine Vorbereitungen für den grossen Zusammenstoss
mit dem mächtigen Russland!

J. DIEBOLD & FILS, Tailleurs,
Bahnhofstrasse 104 Zürich Telephon Nr. 8

Reichhaltige Auswahl in feinsten Stoffen
(Hautes Nouveautes).

S Den HH. Offizieren
machen wir die ergebene Anzeige, dass wir mit heute eine besondere Abtheilung für Militäruniforraen
errichtet haben, unter Leitung eines speziellen im Militärfach gründlich erfahrenen Zuschneiders.

Neuesten passendsten Ordonnanzschnitt, feinste Ausführung, unter möglichst genauester
Preisberechnung zusichernd, halten wir uns zu geneigter Berücksichtigung bestens empfohlen.

Reisender und Muster zur Disposition.

(OF2816)

Hochachtend

J. Diebold & Fils.

Hierzu eine Uebersichtskarte der Divisions- und BrigadeUbungen September 1889.
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